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Gesetz 
zur Stärkung des Verfassungsschutzes 

und seiner Kontrollorgane 
Vom 18. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Stärkung des Verfassungsschutzes 

und seiner Kontrollorgane 

Inhaltsübersicht 

Artikel 1 Änderung des Gesetzes über den Verfas­
sungsschutz in Nordrhein-Westfalen (Verfas­
sungsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen -
VSGNW) 

Artikel 2 Neufassung des Gesetzes über die Ausfüh­
rung des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz 
(AG G 10 NRW) 

Artikel 3 In-Kraft-Treten 

12 
Artikel 1 

Änderung des Gesetzes 
über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen 

(Verfassungsschutzgesetz Nordi·hein-Westfalen -
VSGNW-) 

Das Gesetz über den Verfassungsschutz in Nordrhein­
Westfalen (Verfassungsschutzgesetz Nordrhein-Westfa­
len - VSG NW -) vom 20. Dezember 1994 (GV. NRW. 1995 
S. 28) wird wie folgt geändert: 

1. In der Überschrift wird die amtliche Abkürzung 
„VSG NW" durch die amtliche Abkürzung „VSG 
NRW" ersetzt. 

2. Nach§ 5 wird folgender neuer§ 5a eingefügt: 

,,§ 5a 
Besondere Befugnisse 

in den Fällen des § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 

(1) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Einzelfall 
bei Kreditinstituten, Finanzdienstleistungsinstituten 
und Finanzunternehmen unentgeltlich Auskünfte zu 
Konten, Konteninhabern und sonstigen Berechtigten 
sowie weiteren am Zahlungsverkehr Beteiligten und 
zu Geldbewegungen und Geldanlagen einholen, wenn 
dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 bis 4 erforderlich ist und tatsächliche Anhalts­
punkte für schwerwiegende Gefahren für die in § 3 
Abs. 1 Nr. 2 bis 4 genannten Schutzgüter vorliegen. 

(2) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Einzelfall 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach§ 3 Abs. 1 Nr. 2 
bis 4 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und 
Fernmeldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz) bei Per­
sonen und Unternehmen;· die geschäftsmäßig Post­
dienstleistungen erbringen, sowie bei denjenigen, die 
an der Erbringung dieser Dienstleistungen mitwir­
ken, unentgeltlich Auskünfte zu Namen, Anschriften, 
Postfächern und sonstigen Umständen des Postver­
kehrs einholen. 

(3) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Einzelfall 
bei Luftfahrtunternehmen unentgeltlich Auskünfte 
zu Namen, Anschriften und zur Inanspruchnahme 
von Transportleistungen und sonstigen Umständen 
des Luftverkehrs einholen, wenn dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 erforderlich 
ist und tatsächliche Anhaltspunkte für schwe1"Wi.e­
gende Gefahren für die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 
genannten Schutzgüter vorliegen. 

(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf im Einzelfall 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach§ 3 Abs. 1 Nr. 2 
bis 4 unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des 

Artikel 10-Ge·setzes bei denjenigen, die geschäftsmä­
ßig Telekomr.:iunikationsdienste und Teledienste er­
bringen oder daran mitwirken, unentgeltlich Aus­
künfte über Telekommunikationsverbindungsdaten 
und Teledienstenutzungsdaten einholen. Die Aus­
kunft kann auch in Bezug auf zukünftige Telekom­
munikation und zukünftige Nutzung von Telediens­
ten verlangt werden. Telekommunikationsverbin­
dungsdaten und Teledienstenutzungsdaten sind: 

1. Berechtigungskennungen, Kartennummern, Stand­
ortkennung sowie Rufnummer oder Kennung des 
anrufenden und angerufenen Anschlusses oder der 
Endeinrichtung, 

2. Beginn und Ende der Verbindung nach Datum und 
Uhrzeit, 

3. Angaben über die Art der vom Kunden in An­
spruch ge::iommenen Telekommunikations- und 
Teledienst--Dienstleistungen, 

4. Endpunkte festgeschalteter Verbindungen, ihr Be-
ginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit. 

§ 3 Abs. 2 Satz 2 des Artikel 10-Gesetzes gilt 
entsprechend 

(5) Auskünfte nach den Absätzen 1 bis 4 dürfen nur 
auf Antrag e:.ngeholt werden. Der Antrag ist durch 
den Leiter der Verfassungsschutzabteilung oder sei­
J:?:en Vertreter schriftlich zu stellen und zu begründen. 
Uber den Antrag entscheidet der Innenminister. Die 
G 10-Kommission (§ 3 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über 
die Ausführw:ig des Gesetzes zu Artikel 10 Grundge­
setz [AG G 10 NRW]) ist unverzüglich über die 
beschiedenen Anträge vor deren Vollzug zu unter­
richten. Bei Gefahr im Verzuge kann der Innenminis­
ter den Vollzug der Entscheidung auch bereits vor 
der Unterrichtung der Kommission anordnen. Die 
G 10-Kommi:,sion prüft von Amts wegen oder auf 
Grund von Beschwerden die Zulässigkeit und Not­
wendigkeit der Einholung von Auskünften. § 3 Abs. 5 
AG G 10 NRW ist mit der Maßgabe entsprechend 
anzuwenden, dass die Kontrollbefugnis der Kommis­
sion sich auf die gesamte Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung der nach den Absätzen 1 bis 4 erlangten 
personenbezogenen Daten erstreckt. Entscheidungen 
über Auskünfte, die die G 10-Kommission für unzu­
lässig oder nicht notwendig erklärt, hat der Innenmi­
nister unverzüglich aufzuheben. Für die Verarbeitung 
der nach den Absätzen 1 bis 4 erhobenen Daten ist § 4 
AG G 10 NRW entsprechend anzuwenden. Das Aus­
kunftsersuchen und die übermittelten Daten dürfen 
dem Betroffenen oder Dritten vom Auskunftsgeber 
nicht mitgeteilt werden. § 5 AG G 10 NRW findet 
entsprechende Anwendung. 

(6) Das Innenministerium unterrichtet im Abstand 
von höchstens sechs Monaten das Kontrollgremium 
über die Durchführung der Absätze 1 bis 5; dabei ist 
insbesondere ein Überblick über Anlass, Umfang, 
Dauer, Ergebnis und Kosten der im Berichtszeitraum 
durchgeführten Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 
4 zu geben. Das Gremium erstattet dem Landtag 
jährlich sowie nach Ablauf von drei Jahren nach 
In-Kraft-Treten dieses Gesetzes zusammenfassend 
zum Zweck o.er Evaluierung einen Bericht über die 
Durchführung sowie Art, Umfang und Anordnungs­
gründe der lv.i:aßnahmen nach den Absätzen 1 bis 4; 
dabei sind die Grundsätze des § 26 Abs. 2 zu beachten. 
Das Innenministerium berichtet auch dem Kontroll­
gremium des Bundes über die durchgeführten Maß­
nahmen nach Absätzen 1 bis 4; Satz 1 Halbsatz 2 
findet entspre,chende Anwendung. 

(7) Das Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmelde­
geheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird 
nach Maßgabe der Absätze 2, 4, 5 und 6 einge­
schränkt." 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „beim 
Betroffenen" durch die Wörter „bei der betroffe­
nen Person" ersetzt. 
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b) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „Der 
Betroffene" durch die Wörter „Die betroffene 
Person" und das Wort „seiner" durch das Wort 
,,ihrer" ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter „die betroffene 
Person" ersetzt. 

d) In Absatz 2 Satz 3 werden die Wörter „dem 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Zur Abwehr dringender Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemei­
nen Gefahr oder einer Lebensgefahr (Artikel 13 
Abs. 4 des Grundgesetzes) darf das in einer 
Wohnung nicht öffentlich gesprochene Wort mit 
technischen Mitteln heimlich mitgehört oder auf­
gezeichnet werden. Satz 1 gilt entsprechend für 
einen verdeckten Einsatz technischer Mittel zur 
Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildauf­
zeichnungen. Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 
werden durch den Leiter der Verfassungsschutz­
abteilung oder seinen Vertreter angeordnet, wenn 
eine richterliche Entscheidung nicht rechtzeitig 
herbeigeführt werden kann. Die richterliche Ent­
scheidung ist unverzüglich nachzuholen. Zustän­
dig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die 
Verfassungsschutzbehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes 
über die Angelegenheiten der freiwilligen Ge­
richtsbarkeit entsprechend. 

Die erhobenen Informationen dürfen nur nach 
Maßgabe des § 4 Abs. 4 AG G 10 NRW verwendet 
werden. Technische Mittel im Sinne der Sätze 1 
und 2 dürfen überdies zum Schutz der bei einem 
Einsatz in Wohnungen tätigen Personen verwen­
det werden, soweit dies zur Abwehr von Gefahren 
für deren Leben, Gesundheit oder Freiheit uner­
lässlich ist (Artikel 13 Abs. 5 des Grundgesetzes). 
Maßnahmen nach Satz 8 werden durch den Leiter 
der Verfassungsschutzabteilung oder seinen Ver­
treter angeordnet. Außer zu dem Zweck nach 
Satz 8 darf die Verfassungsschutzbehörde die 
hierbei erhobenen Daten nur zur Gefahrenabwehr 
im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 
bis 4 sowie für übermittlungen nach Maßgabe des 
§ 4 Abs. 4 Nr. 1 und 2 AG G 10 NRW verwenden. 
Die Verwendung ist nur zulässig, wenn zuvor die 
Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festge­
stellt ist; bei Gefahr im Verzuge ist die richterliche 
Entscheidung unverzüglich nachzuholen. § 4 
Abs. 6 AG G 10 NRW gilt entsprechend. Das 
Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit ein­
geschränkt." 

b) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben. 

c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 
,,(3) Bei Erhebungen nach Absatz 2 und solchen 
nach Absatz 1, die in ihrer Art und Schwere einer 
Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldege­
heimnisses gleichkommen, wozu insbesondere das 
Abhören und Aufzeichnen des nichtöffentlich ge­
sprochenen Wortes mit dem verdeckten Einsatz 
technischer Mittel gehören, ist 
1. der Eingriff nach seiner Beendigung der betrof­

fenen Person mitzuteilen, sobald eine Gefähr­
dung des Zwecks des Eingriffs ausgeschlossen 
werden kann, und 

2. das Kontrollgremium zu unterrichten. 
§§ 1 Abs. 1 und 3 Abs 1 Artikel 10-Gesetz sowie§§ 3 
Abs. 6 und 4 AG G 10 NRW gelten entsprechend." 

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
,,(4) Die Verfassungsschutzbehörde darf zur Erfül­
lung ihrer Aufgaben nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 
unter den Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 des 

Artikel 10-Gesetzes auch technische Mittel zur 
Ermittlung des Standortes eines aktiv geschalte­
ten Mobilfunkendgerätes und zur Ermittlung der 
Geräte- und Kartenummern einsetzen. Die Maß­
nahme ist nur zulässig, wenn ohne die Ermittlung 
die Erreichung des Zwecks der Überwachungs­
maßnahme aussichtslos oder wesentlich erschwert 
wäre. Für die Verarbeitung der Daten gilt § 4 AG 
G 10 NRW entsprechend. Personenbezogene Daten 
einer dritten Person dürfen anlässlich solcher 
Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus 
technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks 
nach Satz 1 unvermeidbar ist. Sie unterliegen 
einem absoluten Verwendungsverbot und sind 
nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu 
löschen. § 5 a Abs. 5 und 6 gelten entsprechend. Das 
Grundrecht des Brief-, Post- und Fernmeldege­
heimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt." 

e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 
,,(5) Dem Hauptausschuss des Landtags ist jähr­
lich über Maßnahmen nach Absatz 2 bis 4 Bericht 
zu erstatten. § 26 Abs. 2 g'.lt entsprechend." 

5. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter „dem Betroffenen" 
durch die Wörter „der betroffenen Person" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 3 und Satz 5 werden jeweils die 
Wörter „des Betroffenen" durch die Wörter „der 
betroffenen Person" ersetzt. 

c) § 10 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
,,Gespeicherte personenbezogene Daten über Be­
strebungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 sind spätestens 
10 Jahre, über Bestrebungen nach§ 3 Abs. 1 Nr. 3 
und 4 sind spätestens 15 Jahre nach dem Zeitpunkt 
der letzten gespeicherten relevanten Information 
zu löschen, es sei denn, der Leiter der Verfassungs­
schutzabteilung stellt im Einzelfall fest, dass die 
weitere Speicherung zur Aufgabenerfüllung oder 
zur Wahrung schutzwürdiger Belange der betrof­
fenen Person erforderlich ist." 

6. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „dem 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 werden jeweils die 
Wörter „des Betroffenen" durch die Wörter „der 
betroffenen Person" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die V.'örter .,der betroffenen 
Person" ersetzt. · 

7. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort „Dateianord­
nungen" durch das Wort „Verfahrensverzeichnis" 
ersetzt. 

b) Absatz 1 erhält folgende neue Fassung: 
,,(1) Beim Einsatz eines Verfahrens zur automati­
sierten Verarbeitung personenbezogener Daten ist 
bei dem für den behördlichen Datenschutzbeauf­
tragten bestimmten Verzeichnis § 8 des Daten­
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu beach­
ten." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird aufgehoben. 

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

8. § 14 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 werden die Wörter „dem Antragstel­

ler" durch die Wörter „der antragstellenden Per­
son" und das Wort „seiner" durch das Wort 
,,ihrer" ersetzt. 

b) In Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter „die betroffene 
Person" und das Wort „er" durch das Wort „sie" 
ersetzt. 
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In Satz 6 werden die Wörter „eines Betroffenen, dem" 
durch die Wörter „einer betroffenen Person, der" 
ersetzt. 

9. In § 15 Abs. 2 werden die Wörter „des Betroffenen" 
durch die Wörter „der betroffenen Person" ersetzt. 

10. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden sowie die 
Ausländerbehörden übermitteln von sich aus der 
Verfassungsschutzbehörde ihnen bekannt gewor­
dene Informationen einschließlich personenbezo­
gener Daten über Bestrebungen oder Tätigkeiten 
nach § 3 Abs. 1, wenn tatsächliche Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, dass diese Informationen und 
deren Übermittlung für die Erfüllung der Aufga­
ben der Verfassungsschutzbehörde erforderlich 
sind; die übrigen in Satz 1 genannten Behörden, 
Einrichtungen und juristischen Personen können 
diese Übermittlungen vornehmen." 

b) In Absatz 2 werden die Wörter „den Betroffenen" 
durch die Wörter „die betroffene Person" ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „der 
Betroffene" durch die Wörter „die betroffene 
Person" ersetzt. 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter,,§ 2" durch 
die Wörter ,,§ 3" und in Satz 2 werden die Wörter 
,,§ 7 Abs. 3 und 4" durch die Wörter,,§ 4" ersetzt. 

11. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „des 
Betroffenen" durch die Wörter „der betroffenen 
Person" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wird nach Satz 3 folgender Satz 4 
eingefügt: 
,,Die Übermittlung der von einer Ausländerbe­
hörde empfangenen Daten unterbleibt, es sei denn, 
die Übermittlung ist völkerrechtlich geboten." 
Die bisherigen Sätze 4 und 5 werden Sätze 5 und 6. 

c) Am Ende des Absatzes 4 werden folgende Sätze 
angefügt: 
„Die Übermittlung der personenbezogenen Daten 
ist der betroffenen Person durch die Verfassungs­
schutzbehörde mitzuteilen, sobald eine Gefähr­
dung ihrer Aufgabenerfüllung durch die Mittei­
lung nicht mehr zu besorgen ist. Die Zustimmung 
des Innenministers sowie das Führen eines Nach­
weises nach Satz 2 ist nicht erforderlich, wenn 
personenbezogene Daten durch die Verfassungs­
schutzbehörde zum Zweck von Datenerhebungen 
an andere Stellen übermittelt werden." 

12. In § 19 Nr. 1 werden die Wörter „des Betroffenen" 
durch die Wörter „der betroffenen Person" ersetzt. 

13. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird aufgehoben. 

b) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 eingefügt: 
,,(2) Die Landesregierung hat dem Kontrollgre­
mium im Rahmen der Unterrichtung nach Ab­
satz 1 auf Verlangen Einsicht in Akten und 
Dateien der Verfassungsschutzbehörde zu geben 
und die Anhörung von Mitarbeitern der Verfas­
sungsschutzbehörde zu gestatten. Das Kontroll­
gremium hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu den 
Diensträumen der Verfassungsschutzbehörde. Es 
kann diese Rechte durch ein Mitglied oder mehrere 
Mitglieder wahrnehmen." 

c) Nach Absatz 2 wird ein neuer Absatz 3 eingefügt: 
,,(3) Die Verpflichtung der Landesregierung nach 
den Absätzen 1 und 2 erstreckt sich nur auf 
Informationen und Gegenstände, die der Verfü­
gungsberechtigung der Verfassungsschutzbehörde 
unterliegen. Die Landesregierung kann die Unter­
richtung nach den Absätzen 1 und 2 nur verwei­
gern, wenn dies aus z,vingenden Gründen des 
Nachrichtenzuganges oder aus Gründen des 
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Schutzes von Persör.lichkeitsrechten Dritter not­
wendig ist oder wenn der Kernbereich der exe­
kutiven Eigenverantwortung betroffen ist. Lehnt 
die Landesregierung eine Unterrichtung ab, so hat 
der Innenminister dies dem Kontrollgremium auf 
dessen Wunsch zu begründen." 

d) Nach Absatz 3 wird ein neuer Absatz 4 eingefügt: 
,,(4) Das Kontrollgremium kann mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder nach Anhö­
rung der Landesregierung im Einzelfall einen 
Sachverständigen beauftragen, zur Wahrnehmung 
seiner Kontrollaufgaben Untersuchungen durch­
zuführen. Der Sachverständige hat dem Kontroll­
gremium über das Ergebnis der Untersuchungen 
zu berichten; § 26 Abs. 2 gilt entsprechend." 

e) Nach Absatz 4 wird ein neuer Absatz 5 eingefügt: 
,,(5) Das parlamentarische Kontrollgremium kann 
dem Landesbeauftragten für den Datenschutz Ge­
legenheit zur Stellungnahme in Fragen des Daten­
schutzes geben." 

f) Nach Absatz 5 wird ein neuer Absatz 6 eingefügt: 
,,(6) Angehörigen der Verfassungsschutzbehörde 
ist es gestattet, sich in dienstlichen Angelegenhei­
ten, jedoch nicht im eigenen oder im Interesse 
anderer Angehöriger dieser Behörde, mit Eingaben 
an das Kontrollgremium zu wenden, soweit der 
Leiter der Verfassungsschutzbehörde entspre­
chenden Eingaben nicht gefolgt ist. An den Land­
tag gerichtete Eingaben von Bürgern über ein sie 
betreffendes Verhalten der Verfassungsschutzbe­
hörde können dem Kontrollgremium zur Kenntnis 
gegeben werden." 

g) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 7 

h) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 8. 

Artikel 2 
Neufassung des Gesetzes 

über die Ausführung des Gesetzes 
zu Artikel 10 Grundgesetz (AG G 10 NRW) 

§ 1 
Antragsberechtigte Stelle 

(1) Oberste Landesbehörde im Sinne des § 10 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fern­
meldegeheimnisses (Artikel 10-Gesetz) ist das Innenmi­
nisterium. Die Anordnung ergeht durch den Innenminis­
ter oder seinen Stellvertreter. 

(2) Antragsberechtigt gern, § 9 Abs. 2 Nr. 2 des Artikel 
10-Gesetzes ist der Leiter der Verfassungsschutzabtei­
lung des Innenministeriums. 

§ 2 
Parlamentarische Kontrolle 

Das Innenministerium unterrichtet das nach dem Ge­
setz über den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen 
bestellte Kontrollgremium in Abständen von höchstens 
sechs Monaten über die Durchführung des Artikel 10-Ge­
setzes, soweit sie von ihm zu verantworten ist. 

§3 
G 10-Kommission 

(1) Zur Kontrolle der Beschränkungsmaßnahmen des 
Innenministeriums bestellt das in§ 2 genannte Gremium 
nach Anhörung der Landesregierung für die Dauer der 
Wahlperiode des Landtags eine Kommission (G 10-Kom­
mission). Die G 10-Kommission besteht aus dem Vorsit­
zenden, der die Befähigung zum Richteramt besitzen 
muss, und drei Beisitzern sowie vier stellvertretenden 
Mitgliedern, die an den Sitzungen mit Rede- und Frage­
recht teilnehmen können. Die Mitglieder der G 10-Kom­
mission sind in ihrer Amtsführung unabhängig und 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 1 vom 15. Januar 2003 5 

Weisungen nicht unterworfen. Sie nehmen ein öffentli­
ches Ehrenamt wahr und werden von dem in § 2 
genannten Gremium unverzüglich nach Anhörung der 
Landesregierung für die Dauer der Wahlperiode des 
Landtags mit der Maßgabe bestellt, dass ihre Amtszeit 
erst mit der Neubestimmung der Mitglieder der G 
lO-Kommission nach Ablauf der Wahlperiode endet. Das 
in § 2 genannte Gremium bestellt aus den Mitgliedern der 
Kommission den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter. 
Für jedes Mitglied der G 10-Kommission wird ein Vertre­
ter bestellt. Die G 10-Kommission tagt in Abständen von 
höchstens drei Monaten. 

(2) Die Beratungen der G 10-Kommmission sind ge­
heim. Ihre Mitglieder sind zur Geheimhaltung aller 
Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätig­
keit in der Kommission bekannt geworden sind. Dies gilt 
auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus der 
Kommission. 

(3) Der G 10-Kommission ist die für ihre Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung 
zur Verfügung zu stellen; sie ist im Einzelplan des 
Landtags gesondert auszuweisen. Der Kommission sind 
bei Bedarf Mitarbeiter mit technischem Sachverstand zur 
Verfügung zu stellen. 

(4) Die G 10-Kommission gibt sich eine Geschäftsord­
nung, die der Zustimmung des in § 2 genannten Gre­
miums bedarf. Vor der Zustimmung ist die Landesregie­
rung zu hören. 

(5) Die G 10-Kommission entscheidet von Amts wegen 
oder aufgrund von Beschwerden über die Zulässigkeit 
und Notwendigkeit von Beschränkungsmaßnahmen. Die 
Kontrollbefugnis der G 10-Kommission erstreckt sich auf 
die gesamte Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der 
durch die Beschränkungsmaßnahmen erlangten perso­
nenbezogenen Daten einschließlich der Entscheidung 
über die Mitteilung an Betroffene. Der G 10-Kommission 
und ihren Mitarbeitern ist dabei insbesondere 

1. Auskunft zu ihren Fragen zu erteilen, 

2. Einsicht in alle Unterlagen, insbesondere in die gespei­
cherten Daten und in die Datenverarbeitungspro­
gramme, zu gewähren, die im Zusammenhang mit der 
Beschränkungsmaßnahme stehen, und 

3. jederzeit Zutritt in alle Diensträume zu gewähren. 

Die G 10-Kommission kann dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz Gelegenheit zur Stellungnahme in 
Fragen des Datenschutzes geben. Auf § 24 Abs. 2 Satz 3 
des Bundesdatenschutzgesetzes wird verwiesen. 

(6) Das Innenministerium unterrichtet die G 10-Kom­
mission unverzüglich über die von ihm angeordneten 
Beschränkungsmaßnahmen vor deren Vollzug. Bei Ge­
fahr im Verzuge kann es den Vollzug der Beschränkungs­
maßnahmen auch bereits vor der Unterrichtung der G 
10-Kommission anordnen. Anordnungen, die die G 10-
Kommission für unzulässig oder nicht notwendig erklärt, 
hat der Innenminister unverzüglich aufzuheben. 

(7) Beschlüsse der G 10-Kommission bedürfen der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vor­
sitzenden. Die Kommission unterrichtet das nach § 2 
Abs. 1 bestellte Gremium über die von ihr gefassten 
Beschlüsse. 

(8) Die Mitglieder der G 10-Kommission erhalten eine 
Arbeitsaufwandsentschädigung, Sitzungstagegelder und 
Ersatz der Reisekosten nach Maßgabe einer von der 
Landesregierung zu erlassenden Rechtsverordnung. 

§4 
Prüf-, Kennzeichnungs- und Löschungspflichten, 

Übermittlungen, Zweckbindung 

(1) Die erhebende Stelle prüft unverzüglich und sodann 
in Abständen von höchstens sechs Monaten, ob die 
erhobenen personenbezogenen Daten im Rahmen ihrer 
Aufgaben allein oder zusammen mit bereits vorliegenden 
Daten für die in § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Artikel 10-Gesetzes 
bestimmten Zwecke erforderlich sind. Soweit die Daten 
für diese Zwecke nicht erforderlich sind und nicht für 

eine Übermittlung an andere Stellen benötigt werden, 
sind sie unverzüglich unter Aufsicht eines Bediensteten, 
der die Befähigung zum Richteramt hat, zu löschen. 

Die Löschung ist zu protokollieren. Sie unterbleibt, 
soweit die Daten für eine Mitteilung nach § 12 Abs. 1 des 
Artikel 10-Gesetzes oder für eine gerichtliche Nachprü­
fung der Rechtmäßigkeit der Beschränkungsmaßnahme 
von Bedeutung sein können. In diesem Fall sind die Daten 
zu sperren; sie dürfen nur zu diesen Zwecken verwendet 
werden. 

(2) Die verbleibenden Daten sind zu kennzeichnen. 
Nach einer Übermittlung ist die Kennzeichnung durch 
den Empfänger aufrecht zu erhalten. Die Daten dürfen 
nur zu den in Absatz 4 und § 1 Abs. 1 Nr. 1 des Artikel 
10-Gesetzes genannten Zwecken verwendet werden. 

(3) Der Leiter der Verfassungsschutzabteilung des 
Innenministeriums oder sein Stellvertreter kann anord­
nen, dass bei der Übermittlung auf die Kennzeichnung 
verzichtet wird, wenn dies unerlässlich ist, um die 
Geheimhaltung einer Beschränkungsmaßnahme nicht zu 
gefährden, und die G 10-Kommission zugestimmt hat. Bei 
Gefahr im Verzuge kann die Anordnung bereits vor der 
Zustimmung getroffen werden. Wird die Zustimmung 
versagt, ist die Kennzeichnung durch den Übermittlungs­
empfänger unverzüglich nachzuholen; die übermittelnde 
Behörde hat ihn hiervon zu unterrichten. 

(4) Die Daten dürfen übermittelt werden 

1. zur Verhinderung oder Aufa:lärung von Straftaten, 
wenn 

a) tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht beste­
hen, dass jemand eine der in § 3 Abs. 1 des Artikel 
10-Gesetzes genannten Straftaten plant oder begeht, 

b) bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass 
jemand eine sonstige in § 7 Abs. 4 Satz 1 des Artikel 
10-Gesetzes genannte Straftat plant oder begeht, 

2. zur Verfolgung von Straftaten, wenn bestimmte Tatsa­
chen den Verdacht begründen, dass jemand eine in 
Nummer 1 bezeichnete Straftat begeht oder begangen 
hat, oder 

3. zur Vorbereitung und Durchf:ihrung eines Verfahrens 
nach Artikel 21 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes oder 
einer Maßnahme nach§ 3 Abs. 1 Satz 1 des Vereinsge­
setzes, soweit sie zur Erfüllung der Aufgaben des 
Empfängers erforderlich sind. 

(5) Sind mit personenbezogenen Daten, die übermittelt 
werden dürfen, weitere Daten Betroffener oder Dritter in 
den Akten so verbunden, dass eine Trennung nicht oder 
nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist, ist die 
Übermittlung auch dieser Daten zulässig; eine Verwen­
dung dieser Daten ist unzulässig. Über die Übermittlung 
entscheidet ein Bediensteter der übermittelnden Stelle, 
der die Befähigung zum Richteramt hat. Die Übermitt­
lung ist zu protokollieren. 

(6) Der Empfänger darf die übermittelten Daten nur für 
die Zwecke verwenden, zu deren Erfüllung sie ihm 
übermittelt worden sind. Er prüft unverzüglich, und 
sodann in Abständen von höchstens sechs Monaten, ob 
die übermittelten Daten für diese Zwecke erforderlich 
sind. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Der 
Empfänger unterrichtet die übermittelnde Stelle unver­
züglich über die erfolgte Löschung. 

§5 
Kontrolle der Mitteilung 

an Betroffene durch die G 10-Kommission 

(1) Beschränkungsmaßnahmen sind Betroffenen durch 
das Innenministerium nach ihrer Einstellung mitzuteilen, 
wenn eine Gefährdung des Zwecks der Beschränkung 
ausgeschlossen werden kann. Lässt sich in diesem Zeit­
punkt noch nicht abschließend beurteilen, ob diese 
Voraussetzung vorliegt, ist die Mitteilung vorzunehmen, 
sobald eine Gefährdung des Zwecks der Beschränkung 
ausgeschlossen werden kann. Einer Mitteilung bedarf es 
nicht, wenn die G 10-Kommission einstimmig festgestellt 
hat, dass 
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1. diese Voraussetzung auch nach fünf Jahren nach 
Beendigung der Maßnahme noch nicht eingetreten ist, 

2. sie mit an Sicherheit gre=ender Wahrscheinlichkeit 
auch in Zukunft nicht eintreten wird und 

3. die Voraussetzungen für eine Löschung sowohl bei der 
erhebenden Stelle als auch beim Empfänger vorliegen. 

(2) Das Innenministerium unterrichtet vierteljährlich 
die G 10-Kommission über die von ihm vorgenommenen 
Mitteilungen an Betroffene gern. Absatz 1 oder über die 
Gründe, die einer Mitteilung entgegenstehen. Hält die 
G 10-Kommission eine Mitteilung für geboten, so ist diese 
unverzüglich vorzunehmen. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Ausführung 
des Gesetzes zu Artikel 10 Grundgesetz vom 11. März 1969 
(GV. NRW. S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
1. November 1986 (GV. NRW. S. 679), außer Kraft. Die 
§§ 5a, 7 Abs. 4 des Gesetzes über den Verfassungsschutz 
in Nordrhein-Westfalen treten am 1. Januar 2007 außer 
Kraft. Die §§ 10 Abs. 3 und 16 Abs. 1 des Gesetzes über 
den Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen gelten 
vom gleichen Tag an wieder in ihrer am 1. Januar 2002 
geltenden Fassung. 

(2) Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Regelungen 
sind vor Ablauf der Befristung zu evaluieren. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) Peer Steinbrück 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

sein. Die Untersuchung muss geeignet sein, dem Land­
tag Grundlager.. für eine Beschlussfassung im Rahmen 
seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit zu vermit­
teln. 

(2) Der Untersuchungsausschuss ist an den ihm erteil­
ten Auftrag gebunden und zu einer Ausdehnung nicht 
berechtigt. 

(3) Der im Einsetzungsantrag und im Einsetzungsbe­
schluss bezeichnete Untersuchungsgegenstand kann 
durch Beschluss des Landtags nur mit Zustimmung 
des Antragstellers verändert werden. 

(4) Hält der Landtag die mit dem Antrag angestrebte 
Untersuchung :m Ga=en oder in wesentlichen Teilen 
für verfassung,5widrig, so "ist der Einsetzungsantrag 
insgesamt abzdehnen. Sind die von der Mehrheit für 
verfassungswidrig gehaltenen Teile lediglich von un­
tergeordneter Bedeutung und wird der Einsetzungsan­
trag dlJ.!:Ch derE!n Streichung nicht erheblich geändert, 
ist die Anderung zulässig. Ob die für verfassungswid­
rig gehaltenen Teile von wesentlicher Bedeutung sind, 
ist aus Sicht der Minderheit zu bestimmen. 

(5) Der Einsetzungsbeschluss soll einen Vorschlag über 
den im Rahmen eines Untersuchungsverfahrens erfor­
derlichen Umfang der personellen Ausstattung des 
Ausschusses und der Fraktionen enthalten." 

2. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach den Worten „Ton- und 
Filmaufnahmen" die Worte „sowie Ton- und Bild­
übertragungen" eingefügt. 

b) Dem so ge~.nderten Satz 2 wird folgender Satz 3 
angefügt: 
„Ausnahmen von Satz 2 bedürfen einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder sowie 
der Zustimmung der zu vernehmenden oder der 
a=uhörenden Person." 

3. § 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
- GV. NRW. 2003 S. 2. ,,(3) Vor Abschluss der Beratung über einen Gegen­

stand der Verhandlung haben sich die Mitglieder des 
Untersuchungsausschusses einer öffentlichen Beweis­
würdigung zu enthalten." 

1101 
Gesetz 

zur Änderung des Gesetzes 
über die Einsetzung und das Verfahren 

von Untersuchungsausschüssen 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Vom 18. Dezember 2002 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über die Einsetzung und das Verfahren 
von Untersuchungsausschüssen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Artikel I 
Änderung des Gesetzes 

über die Einsetzung und das Verfahren 
von Untersuchungsausschüssen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Das Gesetz über die Einsetzung und das Verfahren von 
Untersuchungsausschüssen des Landtags Nordrhein­
Westfalen vom 18. Dezember 1984 (GV. NRW. 1985 S. 26), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2001 
(GV. NRW. S. 868) wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 
,,(1) Im Antrag und im Einsetzungsbeschluss muss der 
Gegenstand der Untersuchung hinreichend bestimmt 

4. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Erzwin­
gungshaft" ein Komma gesetzt und die Worte 
„jedoch nicht über die Zeit der Beendigung des 
Untersuchungsverfahrens, auch nicht über die Zeit 
von 6 Monaten hinaus," eingefügt. 

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„Die Vorsc:1riften der Strafprozessordnung finden 
im übrige:n entsprechende Anwendung, soweit 
nicht dieses Gesetz etwas anderes vorsieht." 

5. § 18 Abs. 2 erl:.ält folgende Fassung: 
,,Zeugen und Sachverständige sind vor ihrer Verneh­
mung zur Wahrheit zu ermahnen und über die straf­
rechtlichen Folgen einer unrichtigen oder unvollstän­
digen uneidlichen Aussage zu belehren." 

6. § 20 wird gestrichen und § 21 alt wird zu § 20 neu. Die 
Nummerierung der Folgeparagrafen wird entspre­
chend angepasst . . 

7. a) § 27 Abs. 1 alt wird wie folgt neu gefasst: 
„Gerichtliche Entscheidungen nach diesem Gesetz 
trifft der Ermittlungsrichter oder die Ermittlungs­
richterin beim Oberlandesgericht am Sitz des 
Landtags." 

b) § 27 Abs. 2 Satz 1 alt wird wie folgt gefasst: 
„Gegen diE! Entscheidung des Ermittlungsrichters 
oder der Ermittlungsrichterin beim Oberlandesge­
richt können der Untersuchungsausschuss, nach 
Beendigung des Untersuchungsverfahrens der Prä­
sident des Landtags und die Personen, die betroffen 
sind, Beschwerde zu diesem Oberlandesgericht er­
heben." 
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Artikel II 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 18. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) Peer Steinbrück 

2000 

Der Innenminister 

Dr. Fritz Behrens 

- GV. NRW. 2003 S. 6. 

Bekanntmachung 
zum Abkommen zur Änderung 

des Abkommens über die Einrichtung 
und Finanzierung des Instituts 

für medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen 

Vom 26. November 2002 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat in seiner Sit­
zung am 20. November 2002 gemäß Artikel __ 66 Satz 2 der 
Landesverfassung dem Abkommen zur Anderung des 
Abkommens über die Einrichtung und Finanzierung des 
bstituts für medizinische und pharmazeutische Prü­
hngsfragen zugestimmt. 

Das Abkommen wird nachfolgend bekannt gemacht. 

Der Tag des In-Kraft-Tretens des Abkommens wird 
gemäß Artikel 2 gesondert bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den 26. November 2002 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Peer Stein brück 

Abkommen 
zur Änderung des Abkommens 

über die Errichtung und Finanzierung 
des Instituts für medizinische 

und pharmazeutische Prüfungsfragen 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 

schließen auf der Grundlage des unter Tagesordnungs­
punkt 5 gefassten Beschlusses der Ministerpräsidenten­
konferenz vom 20. Dezember 2001 in Berlin, vorbehaltlich 
der Zustimmung ihrer gesetzgebenden Körperschaften, 
folgendes Abkommen: 

Artikel 1 

Das Abkommen über die Errichtung und Finanzierung 
des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prü­
fungsfragen vom 14. Oktober 1970, zuletzt geändert durch 
das Abkommen vom 17. Juni 1!;193, wird wie folgt geän­
dert: 

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
,,(1) Das Institut steht den zuständigen Stellen der 
Länc:ler nach Maßgabe der Approbationsordnung 
für Arzte, der Approbationsordnung für Apotheker 
sowie der Ausbildung- und Prüfungsverordnungen 
für Psychologische Psychotherapeuten und für Kin­
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten für fol­
gende Aufgaben zur Verfügung: 

1. Erstellung und fortladende Bearbeitung der 
Gegenstände, auf die sich die schriftlichen Prü­
fungen beziehen, 

2. Erstellung der Prüfungsfragen mit den dazuge­
hörigen Antwortmöglichkeiten und Festlegung, 
welche Antwort als zutreffend anerkannt wird, 

3. Druck und Versendung der Prüfungsfragebögen 
und der Antwortbögen an die zuständigen Stel­
len der Länder, 

4. Aufstellung der Zeitpläne für die einheitlichen 
Prüfungstermine, 

5. technische Auswertung der Antwortbögen und 
Mitteilung des Auswertungsergebnisses unter 
Zurücksendung der Antwortbögen an die zu­
ständigen Stellen der Länder." 

b) Folgender Absatz 3 wird a:agefügt: 
,,(3) Das Institut kann weitere Leistungen auf dem 
Gebiet des Ausbildungs- und Prüfungswesens er­
bringen. Es darf dabei ausschließlich solche Aufga­
ben übernehmen, die gegen Kostenerstattung erle­
digt werden können." 

2. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, dass 
ihre zuständigen Stellen nach :Waßgabe der in Artikel 2 
Abs. 1 genannten Rechtsvorschriften für die durchzu­
führenden Prüfungen 

1. die vom Institut erstellten Prüfungsfragen mit Ant­
wortmöglichkeiten abnehmen, 

2. bei den schriftlichen Prüfungen nach den Approba­
tionsordnungen für Ärzte und Apotheker diese 
Prüfungsfragen ausschließlich stellen sowie die 
Festlegung der zutreffenden Antworten anerken­
nen, 

3. einheitliche Prüfungstermine nach den vom Institut 
aufgestellten Zeitplänen durchführen, 

4. die Antwortbögen vom Institut technisch auswerten 
lassen, 

5. das Auswertungsergebnis ihren Prüfungsentschei­
dungen zugrunde legen." 

3. Artikel 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung: 
„Dem Verwaltungsrat gehört je ein Vertreter der 
vertragschließenden Länder an, der von dem für das 
Gesundheitswesen zuständigen Minister (Senator) be­
stimmt wird. Je einen weiteren Vertreter benennen die 
für das Finanzwesen und das Hochschulwesen zustän­
digen Minister des Landes Rheinland-Pfalz." 

4. Artikel 6 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 und 7 erhält folgende 
Fassung: 
„6. die allgemeine Organisation der Kommissionen 

und Beiräte beim Institut sowie die Aufstellung 
von Richtlinien über die Berufung und Vergütung 
ihrer Mitglieder, 

7. die Beschlussfassung uoer Verpflichtungsge­
schäfte im Werte von mehr als 30.000 EUR." 
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5. Artikel 7 Abs. 1 Satz 2 bis 5 erhält folgende Fassung: 
„Er wird von dem Verwaltungsrat mit der Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Stimmen für die Dauer von 
sechs Jahren gewählt und zum Beamten auf Zeit 
ernannt. Wiederwahl ist zulässig. Der Leiter des 
Instituts kann auch dann gewählt oder wiedergewählt 
werden, wenn er vor Ablauf der Wahlzeit aus gesetzli­
chen Gründen altersbedingt ausscheiden muss. Beam­
tenrechtliche Vorschriften bleiben im übrigen unbe­
rührt." 

6. Artikel 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 und 4 erhält folgende Fassung: 
„Das Institut bittet die humanmedizinischen und 
pharmazeutischen Fakultäten/Fachbereiche sowie 
die Ausbildungsstätten nach § 6 des Psychothera­
peutengesetzes und die entsprechenden wissen­
schaftlichen Fachgesellschaften, die Namen derje­
nigen Personen mitzuteilen, die geeignet und bereit 
sind, als Mitglieder in den Sachverständigen-Kom­
mission tätig zu sein. Die Mitglieder der Sachver­
ständigen-Kommissionen werden vom Institut 
grundsätzlich aus diesen Vorschlägen und im Be­
nehmen mit je einem für die Bereiche Humanmedi­
zin und Pharmazie sowie Psychologische Psycho­
therapie und Kinder- und Jugendlichenpsychothe­
rapie beim Institut zu bildenden Beirat berufen; die 
Mitglieder des Beirats werden ebenfalls vom Insti­
tut berufen," 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Die unter fachlicher Verantwortung des Insti­
tuts ausgewählten oder erstellten Prüfungsfragen 
eines jeden Prüfungstermins werden rechtzeitig vor 
der jeweiligen Prüfung von Sachverständigen auf 
Einhaltung der rechtlichen Anforderungen hin 
kontrolliert (Kontroll-Kommission)." 

7. Artikel 9 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 9 

Die vertragschließenden Länder verpflichten sich, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Geheim­
haltung der Prüfungsfragen mit den dazugehörigen 
Antwortmöglichkeiten bis zum Abschluss der jeweili­
gen Prüfung zu sichern." 

8. Artikel 11 Abs. 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Die Festsetzung des hierfür notwendigen Betrags 
bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der für das 
Finanzwesen zuständigen Minister (Senatoren) der 
vertragschließenden Länder." 

9. Artikel 12 Abs. 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
,,Die Prüfungsberichte sind dem Leiter des Instituts, 
dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats, den für das 
Gesundheitswesen zuständigen Ministern (Senatoren) 
und den für das Finanzwesen zuständigen Ministern 
(Senatoren) der Länder zuzuleiten." 

Artikel 2 

Dieses Abkommen tritt nach Zustimmung der verfas­
sungsmäßig zuständigen Organe am ersten Tag des 
Monats in Kraft, der dem Monat folgt, in dem die letzte 
der von den vertragschließenden Ländern ausgefertigten 
Ratifikationsurkwiden bei der Staatskanzlei des Landes 
Rheinland- Pfalz hinterlegt wird. 

Berlin, den 20. Dezember 2001 

Für das Land Baden-Württemberg 

Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern 

Dr. Edmwid Stoiber 

Für das Land Berlin 

Klaus W owerei t 

Für das Land Brandenburg 
Dr. Manfred Stolpe 

701 

Für die Freie Hansestadt Bremen 

Dr. Hemling Scherf 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg 

Ole von Beust 

Für das Land Hessen 

Roland Koch 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

Dr. Harald Ringstorff 

Für das Land Niedersachsen 

Sigmar Gabriel 

Für daa Land Nordrhein-Westfalen 

Wolfgang Clement 

Für das Land Rheinland-Pfalz 

Kurt Beck 

Für das Saarland 

Peter Müller 

Fttr den Freistaat Sachsen 

Prof. Dr. Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt 

Dr. Reinhard Höppner 

Für das Land Schlesv,ig-Holstein 

Heide Simonis 

Für den Freistaat Thüringen 

Dr. Bernhard Vogel 

- GV. NRW. 2003 S. 7. 

Gesetz 
zur tariflichen Entlohnung 
bei öffentlichen Aufträgen 

im Land Nordrhein-Westfalen 
(Tariftreuegesetz Nordrhein-Westfalen -

TariftG NRW) 
Vom 17. Dezember 2002 

Der Landtag bat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur tariflichen Entlohnung 
h•~i öffentlichen Aufträgen 

im Land Nordrhein-Westfalen 
(Tariftreuegeseti Nordrhein-Westfalen -TariftG NRW) 

§1 
Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für 
1. das Land Nordrhein~Westfalen, 

2. Gemeinden, Gemeindeverbände und sonstige der Auf­
sicht des Lan:ies Nordrhein-Westfalen unterstehende 
juristische Personen des öffentlichen Rechts wid 

3. Vereinigungen, Einrichtwigen und Unternehmen, de­
ren Anteile skh wimittelbar oder mittelbar ganz oder 
überwiegend in der Hand des Landes Nordrhein-West­
falen oder juristischer Personen nach Nummer 2 
befinden, soweit sie öffentliche Auftraggeber·im Sinne 
des§ 98 Nummer 2 bis 5 des Gesetzes gegen Wettbe­
werbsbeschränkungen sind, 
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soweit sie in Nordrhein-Westfalen 
1. öffentliche Bauaufträge nach § 99 Abs. 3 des Geset­

zes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vergeben 
oder 

2. die allgemein zugängliche Beförderung von Perso­
nen mit Verkehrsmitteln im Linienverkehr, die 
überwiegend dazu bestimmt sind, die Verkehrs­
nachfrage im Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehr 
zu befriedigen, auf Dritte übertragen 

und für die dadurch betroffenen Unternehmen. 

(2) Dieses Gesetz gilt für Aufträge ab einem geschätzten 
Auftragswert von 10.000 Euro. Für die Schätzung gilt § 3 
Vergabeverordnung in der Fassung vom 9. Januar 2001 
(BGB!. I S. 110), geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2001 
(BGB!. I S. 876). 

§2 
Tariftreuepflicht 

(1) Öffentliche Bauaufträge nach § 1 Abs. 1 2. Halbsatz 
Nr. 1 dürfen nur an Unternehmen vergeben werden, die 
sich schriftlich verpflichten, ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer bei der Ausführung der Leistung minde­
stens nach dem am Ort der Leistungsausführung ein­
schlägigen Lohn- und Gehaltstarif zum tarifvertraglich 
vorgesehenen Zeitpunkt zu bezahlen sowie die tarifliche 
Arbeitszeit anzuwenden. Leistungen dürfen nur dann 
an Nachunternehmer weitergegeben werden, wenn sich 
diese ebenfalls gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber 
schriftlich verpflichten, ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mindestens nach dem am Ort der Leis­
tungsausführung einschlägigen Lohn- und Gehaltstarif 
zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt zu bezahlen 
sowie die tarifliche Arbeitszeit anzuwenden. Gleiches gilt 
für die Übertragung von Verkehrsleistungen nach § 1 
Abs. 1 2. Halbsatz Nr. 2. 

(2) Sind am Ort der Leistungsausführung mehrere 
Tarifverträge für dieselbe Leistung einschlägig, bestimmt 
der öffentliche Auftraggeber den anzuwendenden Tarif­
vertrag oder die anzuwendenden Tarifverträge unter 
-i\,bwägung aller Umstände in Ausübung seines Ermes­
sens. Bei der Abwägung sind maßgeblich solche Tarifver­
träge zu berücksichtigen, die mindestens 25% der Arbeit­
nehmerinnen und Arbeitnehmer erfassen. 

§3 
Auswahl der Nachuntemehmen 

(1) Die Unternehmen haben ihre Nachunternehmen 
sorgfältig auszuwählen. Dies schließt die Pflicht ein, die 
Angebote der Nachunternehmen daraufhin zu überprü­
fen, ob sie auf der Basis der durch dieses Gesetz 
geforderten Lohn- und Gehaltstarife kalkuliert sein 
können. 

(2) Die Bieter sind verpflichtet, bereits zum Zeitpunkt 
der Angebotsvorlage anzugeben, welche Teile des Auftra­
ges an Nachunternehmen weiter vergeben werden sollen. 

§4 
Angabe der Tarife 

(1) Der öffentliche Auftraggeber benennt die jeweils 
anzuwendenden Lohn- und Gehaltstarife in der Bekannt­
machung und den Vergabeunterlagen. 

(2) Die für Arbeit zuständige oberste Landesbehörde 
teilt dem öffentlichen Auftraggeber die jeweils einschlä­
gigen Lohn- und Gehaltstarife auf schriftliche oder 
elektronische Anfrage mit. 

§5 
Wertung unangemessen niedriger Angebote 

Wenn bei Angeboten über 50.000 Euro ein Angebot, auf 
das der Zuschlag erteilt werden könnte, um mindestens 
10 von Hundert vom nächst höheren Angebot abweicht, 
so hat die Vergabestelle die Kalkulation des Angebots zu 
überprüfen. Im Rahmen dieser Überprüfung sind die 
Bieter verpflichtet, die ordnungsgemäße Kalkulation 
nachzuweisen. Kommen die Bieter dieser Verpflichtung 
nicht nach, so kann die Vergabestelle sie vom weiteren 
Vergabeverfahren ausschließen. 

§6 
Nachweise und Kontrollen 

Unt~rn~en und Nachunternehmen sind verpflichtet, 
dem offentlichen Auftraggeber sowie dem jeweiligen 
Auftraggeber auf Verlangen nachzuweisen, dass sie die 
?.-'arift~uepflicht einhalten. Sie sind verpflichtet, dem 
offentlichen Auftraggeber zu diesem Zweck Einsicht in 
Lohn- und Meldeunterlagen, Bücher und andere Ge­
schäftsunterlagen und Aufzeichnungen zu gewähren, aus 
denen Umfang, Art, Dauer und tatsächliche Entlohnung 
von Beschäftigungsverhältnissen hervorgehen oder abge­
leitet werden können. Der öffentliche Auftraggeber ist 
berechtigt, Grundstücke und Geschäftsräume der Unter­
nehmen und Nachunternehmen während der Geschäfts­
zeit sowie den Ort der Leistungsausführung zu betreten. 

§7 
Sanktionen 

(1) Zur Sicherung der Einhaltung der Verpflichtungen 
nach §§ 2 und 6 sind die Unternehmen und Nachunter­
nehmen zu verpflichten, für jeden schuldhaften Verstoß 
eine Vertragsstrafe von 1 Prozent des jeweiligen Auftrag­
wertes zu zahlen. Die Höhe der Vertragsstrafe darf bei 
mehreren Verstößen insgesamt nicht mehr als 10 Prozent 
des jeweiligen Auftragwertes · betragen. Das jeweilige 
Unternehmen ist zur Zahlung der Vertragsstrafe auch für 
den Fall zu verpflichten, dass sein Nachunternehmen 
gegen die Tariftreuepflicht verstößt, wenn das Unterneh­
men dessen Verstoß kannte oder kennen musste. 

(2) Der öffentliche Auftraggeber vereinbart mit dem 
Auftragnehmer, dass die mindestens grob fahrlässige und 
erhebliche Nichterfüllung der Verpflichtungen nach§§ 2, 
3 oder 6 durch den Auftragnehmer den öffentlichen 
Auftraggeber zur fristlosen Kündigung aus wichtigem 
Grund berechtigt. 

(3) Verstößt ein Unternehmen mindestens grob fahrläs­
sig und erheblich gegen die Verpflichtungen nach §§ 2 
oder 6, so kann der öffentliche Auftraggeber das betref­
fende Unternehmen für die Dauer von bis zu drei Jahren 
von der öffentlichen Auftragsvergabe ausschließen. Dies 
gilt auch für Nachunternehmen. 

§8 
Übergangsregelung 

Bis zum 28. Februar 2003 begonnene Vergabeverfahren 
werden nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des Beginns 
des Verfahrens galt, beendet. 

§9 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 1. März 2003 in Kraft und tritt am 
29. Februar 2008 außer Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Dezember 2002 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Peer Steinbrück 

Der Innenminister 
zugleich für den Finanzminister 

Dr. Fritz Behrens 

Der Minister 
für Wirtschaft und Arbeit 

Harald Sehartau 

Der Minister 
für Städtebau unc Wohnen, 

Kultur und Sport 

Dr. Michael Vesper 

- GV. NRW. 2003 S. 8. 
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Bekanntmachung 
des Vorhabens 

der Urenco Deutschland GmbH 
und der Uranit GmbH, 

die bestehende Urananreicherungsanlage 
in Gronau (UAG) 

und ihren Betrieb zu verändern 
Vom 20. Dezember 2002 

Datum der Bekanntmachung: 15. Januar 2003 

Das Ministerium für Verkehr, Energie und Landespla­
nung des Landes Nordrhein-Westfalen macht als zustän­
dige atomrechtliche Genehmigungsbehörde gemäß § 4 
Abs. 1 der Atomrechtlichen Verfahrensverordnung1 Fol­
gendes öffentlich bekannt: 

Die Urenco Deutschland GmbH, Jülich/Gronau, und 
die Uranit GmbH, Jülich, betreiben seit Juni 1985 im 
Industrie- und Gewerbegebiet Ost der Stadt Gronau, 
Regierungsbezirk Münster, eine Anlage zur Anreicherung 
von Uran nach dem Zentrifugenverfahren zur Erzeugung 
von Kernbrennstoff mit einer genehmigten Kapazität von 
bis zu 1.800 t Urantrennarbeit pro Jahr (UTA/a) (vgl. auch 
Bekanntmachung vom 27. August 1996, GV. NW. S. 326; 
BAnz. 1996, Nr. 160). 

Das zur Anreicherung verwendete Verfahrensmedium 
ist Uranhexafluorid (UF6)-

Mit Schreiben vom 25. September 1998, geändert und 
ergänzt mit Schreiben vom 27. April 2001, 20. Februar und 
5. Dezember 2002 hat die Urenco Deutschland GmbH -
auch im Namen und im Auftrag der Uranit GmbH- einen 
Antrag auf Genehmigung zur Veränderung der bestehen­
den Urananreicherungsanla~e und ihres Betriebes gemäß 
§ 7 Abs. 1 des Atomgesetzes gestellt. 

Die beantragte Veränderung umfasst die Errichtung 
und den Betrieb einer neuen Trennanlage (UTA-2) mit 
einer Kapazität von 2.700 t UTA/a, der Gebäude für die 
„Technische Infrastruktur" und eines Uranoxid-Lagers 
für abgereichertes Uran sowie die Anpassung der Infra­
struktur der bestehenden Urananreicherungsanlage. 

Nach den Antragsunterlagen wird im Wesentlichen 
Folgendes beantragt: 

Die Errichtung und der Betrieb 

- einer neuen Trennanlage UTA-2 mit einer Kapazität 
von 2.700 t UTA/a mit einem maximalen Anreiche­
rungsgrad von 6% U-235, 

- eines Gebäudes TI-2 mit Product-Umfüllanlage PU-2 
und Product-Lager PL-2 mit einem maximalen Anrei­
cherungsgrad von jeweils 6% U-235 sowie Zwischenla­
ger für radioaktive Abfälle, 

- eines Standortlagers FL-2 für Feed (Natururan) mit 
einer Kapazität von 10.000 t UF6, 

- eines Standortlagers für Tails (abgereichertes Uran) in 
Form von Uranoxid mit einer Kapazität von ca. 59.000 t 
Uranoxid (U30 8), 

- eines Dieselgebäudes D-2, eines Feuerwehrhauses und 
einer Umspannstation 2. 

Die Veränderung 

- des TI-1-Gebäudes durch Umnutzung und Erweiterung 
der Einrichtungen zur Dekontamination und Abfallbe­
handlung, 

- des Standortlagers für Tails in Form von UF6, 

- der Infrastruktureinrichtungen, z. B. durch Erweite-
rung von Straßen, Gleisen, Ver- und Entsorgungslei­
tungen, 

1 Verordnung über da.s Verfahren bei der Genehmigung von Anlagen nach 
~ 7 des Atomgesetzes (Atomrechtliche Verfahrensverordnung - AtVfV) 
1.d.F. der Bekanntmachung vom 3. Februar 1995 (BGBL I S. 180), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25. März 2002 (BGB]. I S. 1193) 

2 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz 
gegen ihre Gefahren (Atomgesetz - AtG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 
15. Juli 1985 (BGB]. I S. 1565), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. August 
2002 (BGBI. I S. 3322). 

- der elektro- und leittechnischen Einrichtungen, 

- der Anlagensicherungseinrichtungen, 

- des Betriebs und Betriebsreglements. 

Die Erhöhung 

- der Trennleistung von 1.800 t UTA/a auf bis zu 4.500 t 
UTA/a (Endausbau der Gesamtanlage), 

- des max. Anreicherungsgrades auf bis zu 6% U-235, 

- von max. zulässigen Ableitungen radioaktiver Stoffe, 

- der Uranumgangsmengen. 

Die Einzelheiten des Vorhabens ergeben sich aus den 
im Folgenden genannten Unterlagen gemäß § 6 der 
AtVfV. 

Der Antrag, der Sicherheitsbericht und die Kurzbe­
schreibung liegen in der Zeit vom 

27. Januar 2003 bis ei:r1schl. 26. März 2003 

während der Dienststunden 

a) im Ministerium für Verkehr, Energie und Landespla­
nung des Landes Nordrhein-Westfalen, Haroldstraße 
4, 40213 Düsseldorf (Anmeldung beim Pförtner); 
(Dienststunden: montags und dienstags von 9.00 Uhr 
bis 15.30 Uhr; mittwochs bis freitags von 9.00 Uhr bis 
15.00 Uhr) 

b) im Rathaus der Stadt Gronau, Konrad-Adenauer­
Straße 1, 48599 Gronau, Hochbauamt/Bauordnungs­
amt, 1. Obergeschoss, (Öffnungszeiten: montags bis 
donnerstags von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr; freitags von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr) 

c) im Stadskantoor Enschede, Hengelosestraat 51, En­
schede (Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.00 
Uhr bis 13.30 Uhr, dazu do:merstags von 17.00 bis 19.30 
Uhr) 

und 

d) in der Bibliotheek Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, 
Zwolle (Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8.30 
Uhr bis 16.30 Uhr) 

zur Einsicht aus. 

Die Kurzbeschreibung wird auf Verlangen überlassen. 

Etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben können 
während der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Nieder­
schrift beim MVEL und im Hochbauamt/Bauordnungs­
amt der Stadt Gronau erhoben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich die Einwendungsmöglichkeit und 
die Erörterung auf das Vorhaben, d. h. die vorgesehenen 
oben beschriebenen Änderungen der Anlage beschrän­
ken. 

Mit Ablauf der Auslegungsfrist werden alle Einwen­
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat­
rechtlichen Titeln beruhen. 

Ein Termin für die mündliche Erörterung der rechtzei­
tig erhobenen Einwendungen wird zu einem späteren 
Zeitpunkt bestimmt und in gleicher Weise wie das 
Vorhaben bekannt gemacht. In dem Erörterungstermin 
werden Einwendungen auch bei Ausbleiben der Antrag­
steller oder von Personen, die Einwendungen erhoben 
haben, erörtert. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwendungen durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt wird, wenn außer an die An­
tragsteller mehr als 300 Zustellungen vorzunehmen sind. 

Düsseldorf, den 20. Dezember 2002 
AG-UAG 8932 UAG - 7/6 - 5.2 

Ministerium für Verkehr, 
Energie und Landesplanung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

ImAu_-Ftrag 

Volker Döring 

- GV. NRW. 2003 S. 10. 
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Hinweis für die Bezieher 
des Gesetz- und Verordnungsblattes 
für das Land Nordrhein-Westfalen 

Betrifft: Einbanddecken zum Gesetz- und Verordnungs­
blatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
- Jahrgang 2002 -

Der Verlag bereitet für den Jahrgang 2002 Einband­
decken für einen Band vor zum Preis von 11,75 Euro zu­
züglich Versandkosten. 

In diesem Betrag sind 16% Mehrwertsteuer enthalten. 
Bei Bestellung mehrerer Exemplare vermindern sich die 
Versandkosten entsprechend. Von der Voreinsendung des 
Betrages bitten wir abzusehen. 

Bestellungen werden bis zum 1. 3. 2003 unter Angabe 
der Kundennummer an den Verlag erbeten. 

- GV. NRW. 2003 S. 11. 
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